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 „Complience, Whistle Blowing, 

            Ethik Richtlinien -  

Was Betriebsräte und AR-Mitglieder 

kennen und regeln müssen" 
 
  Termin:  auf Anfrage      -      ganztägig "vor Ort" oder im  Hotel Hafen Hamburg 
 
 
Mit Verhaltensrichtlinien, Code of Conduct 
oder        "Compliance"-Regelungen müssen 
sich Betriebsräte verstärkt auseinander set-
zen. Der Umgang mit vertraulichen Informati-
onen, die Einhaltung des AGG, Beschäftig-
tendatenschutz oder „Whistleblowing“: In vie-
len Unternehmen werden diese Themen in 
Compliance-Vorschriften geregelt. Welche 
Regelungen zulässig und welche mitbestim-
mungspflichtig sind, ist Thema des Seminars.  
 
 
• Nationale und internationale Vorgaben, 

u.a. im Sabanes-Oxley Act (SOX) und           
UK Bribery Act 

• Standards in internationalen Konzernen 
• Vor- und Nachteile von Unternehmens-

Richtlinien 

 
• Umgang mit "Whistle Blowing" - Schutz der 

Betroffenen, Anonymität 
• Arbeitnehmer-Datenschutz 
• Einhaltung und Umsetzung des AGG            

(aktuelle Urteile der Arbeitsgerichte) 
• Private Beziehungen am Arbeitsplatz 
• Complience-Richtlinien im Unternehmen 
• Strukturen und Aufbau von Complience-

Abteilungen 
• Rechte und Möglichkeiten von Complience-

Beauftragten 
• Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 
 
Das Seminar ist praxisbezogen. Es werden 
Muster-Vereinbarungen aus verschiednen 
Branchen diskutiert. 
 

Referenten: 
Ignaz Heggemann und Wolfgang Steen ,  
Fachanwälte für Arbeitsrecht, Hamburg 

 
Teilnehmergebühren:  € 920,-- zuzügl. 
MWSt. Im Seminarpreis enthalten ist die Teil-
nahmegebühr, einschl. Tagesverpflegung sowie 
umfassende Seminar-Unterlagen.   
 
Mindestanzahl: 10 Teilnehmer 
                              
Information und Anmeldung: im Internet  
unter www.seminare37absatz6.de oder  

       per Fax 040 – 879 31 05 
 
Veranstalter:  seminare37absatz6  -                  Steen Rechtsanwälte 
  Kurze Mühren 1 (Spitalerhof)              20095 Hamburg 
  Tel.: 040 – 879 31 04  Fax: 040 – 879 31 05   kanzlei@steenrae.de 


